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Ortsgruppe Starnberg aktuell

Jahresprogramm mit Einschränkungen

Kurz nachdem das Jahresprogramm stand und wir uns
bereits auf Blühwiesenaktionen, Obstbaumschneidekur-
se, auf den Radl- und Pflanzenflohmarkt und die Ent-
buschung des Klosterbergels vorbereitet hatten, kam im
März alles zum Erliegen und sämtliche Aktionen und
Kurse wurden bis Ende Mai ausgesetzt. Nun, wo die
Feldlerchen neben den gerade geöffneten Erdbeerfeldern
singen, geht es also endlich weiter. Seit Anfang Juni ist
es wieder möglich an Exkursionen und Kursen im Freien
teilzunehmen. Wichtig ist, dass jeder sich vorher anmel-
det und bei den Aktionen die Hygiene- und Abstands-
regelungen beachtet. Auch wenn dies gewisse Einschrän-
kungen mit sich bringen wird, gibt es uns endlich wieder
die Möglichkeit in die Natur zu gehen und von ihr zu
lernen.
Die Situation des BUND Naturschutz und seiner Ak-

tionen in der Zeit der Schließungen wird hier von Ri-
chard Mergner (Vorsitzender BUND Naturschutz Bay-
ern e.V.) beschrieben: Videobotschaft Richard Mergner
vom 22.4.2020

Stadtpolitik

Der neue Stadtrat musste ebenfalls zunächst warten,
auch hier wird es nun aber mit neuer Besetzung wei-
tergehen. Das geplante Gewerbegebiet Schorn ist immer
noch ein hoch aktuelles Thema. Zur Information haben
wir nochmal wichtige Argumente in einem Positionspa-
pier am Ende des Newsletters eingefügt. Wie bereits
im Januar berichtet, versucht die Kreisgruppe Starnberg
hier ihre Möglichkeiten auszuschöpfen, um die Geneh-
migung des Gewerbegebiets nach Möglichkeit zu verhin-
dern. Deshalb unterstützt der Vorstand der Ortsgruppe
die Petition, die die Bürgerinitiative aufgestellt hat. Wir
freuen uns, über alle, die mitmachen. Hier geht es zur
Petition: http://chng.it/NnYMZnyDFh.

Abbildung 1: Die Rote Lichtnelke (Silene dioica) spen-
det Nahrung für Falter. Amédée Masclef -
Atlas des plantes de France. 1891.

Der Helle Wiesenknopf-Ameisenbläuling: ein
räuberischer Gast

Dieser kleine Schmetterling (Phengaris teleius), den ich
in der Nähe des Maisinger Sees entdeckt habe, hat ei-
ne recht außergewöhnliche Geschichte (Abbildung 2). Er
lebt auf Feuchtwiesen und legt seine Eier ausschließlich
in die Blüten des Großen Wiesenknopfs (Sanguisorba of-
ficinalis). Nach ca. acht Tagen schlüpfen die Raupen, die
sich von den Blüten und Samenanlagen ernähren. Nach
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https://www.youtube.com/watch?v=xYYD4iaHe1w
https://www.youtube.com/watch?v=xYYD4iaHe1w
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Abbildung 2: Der Helle Wiesenknopf-Ameisenbläuling
(Phengaris teleius) auf einer Feuchtwie-
se Nahe des Maisinger Sees. Oberes Bild:
Weibchen bei der Eiablage, unteres Bild:
Ein einzelnes Ei (mittig, leicht rechts). Bil-
der von Thomas Lenz.

der dritten Häutung lassen sie sich zu Boden fallen. Dort
werden sie von der Knotenameise (Myrmica sp.) „adop-
tiert“ und in deren Nest geschleppt.

Die Raupen imitieren die Pheromone der Ameisen-
brut, so dass sie von den Ameisen für eigene Larven
gehalten werden. Sie verbringen etwa 10 Monate und
evtl. noch ein weiteres Jahr im Ameisennest und ernäh-
ren sich dort von der Brut, bis sie sich schließlich ver-
puppen und ein neuer Schmetterling schlüpft. Der Hel-
le Wiesenknopf- Ameisenbläuling (=“Großer Moorbläu-
ling“) gehört zu den kurzlebigsten Schmetterlingsarten.
Er lebt in der Regel nur 2-3 Tage!

Der Schmetterling ist in ganz Europa stark rückläu-
fig (RL 2). Er wurde in die Anhänge II und IV der
FFH-Richtlinie aufgenommen und ist somit in besonde-
rem Maße unter Schutz gestellt. Eine Gefährdung ent-
steht vor allem durch das Verschwinden von Feuchtwie-
sen (durch Trockenlegung oder Aufforstung), durch eine
zu frühe Mahd, aber auch durch das Verschwinden der
Wirtsameise durch Bodenverdichtung (Walzen der Wie-
se).

Es bleibt zu hoffen, dass dieser faszinierende Schmet-
terling auch weiterhin in unserer Natur überleben kann!
(Thomas Lenz).

Eichhörnchen-Forscher gesucht!

Die Baumwipfel sind ihr Zuhause: Eichhörnchen sind
als flinke Kletterer perfekt an das Leben in den Bäu-
men angepasst (Abbildung 3)). Man kann sie auch in
Starnberg immer wieder beobachten. Zwar sind sie noch
nicht gefährdet, aber auch diese geschützten Wildtiere
werden sichtlich weniger. Als Kulturfolger bevorzugen
sie die günstigen Lebensraumbedingungen unserer
Siedlungen, sie brauchen allerdings alte Stadtbäume
und Parks. Starnberg hat noch einige gute Lebens-
räume für die Pinselohren-Flitzer. Aber auch bei uns
werden Gärten immer steriler, kleiner und baumloser.
Baumfäller sind dazu verpflichtet nachzusehen, ob sich
Vögel, Eichhörnchen oder andere Tiere im Baum befin-
den. Dies wird häufig vernachlässigt - mit fatalen Folgen.

Der BN Bayern lädt alle Altersgruppen ein, selbst zu
Eichhörnchen-Forschern zu werden. Mit der App „Eich-
hörnchen in Bayern“ kann man eigene Eichhörnchen-
beobachtungen erfassen und viele interessante Informa-
tionen über die putzigen Tiere erhalten. Die App kann
man sich ganz einfach über die BN-Homepage herunter-
laden: https://www.bund-naturschutz.de/aktionen/
eichhoernchen-beobachten-und-melden.html

https://www.bund-naturschutz.de/aktionen/eichhoernchen-beobachten-und-melden.html
https://www.bund-naturschutz.de/aktionen/eichhoernchen-beobachten-und-melden.html


Abbildung 3: Ein junges Oachkatzl.
(Bild von Alexas-Fotos von Pixabay)

Garten umplanen: Buffet für Tag- und
Nachtfalter

Irgendwo gibt es die richtige Ecke im Garten: am
Gehölzrand, vor der Wassertonne, am Grenzzaun . . .

Zum Beispiel mit der Roten Lichtnelke (Silene dioica,
Abbildung 1), einer mehrjährigen leuchtend roten
Wildblume. Sie blüht von März bis Juli, wird 40 bis 60
cm hoch und liebt frische bis feuchte, nährstoffreiche
Gartenböden (ideal für unsere Moränenlandschaft ohne
viel Humus) Aussaat: April bis September vor Ort oder
in Ansaatschale

Die Gemeine Nachtkerze (Oenothera biennis) leuchtet
gelb von Juni bis September. Sie ist anspruchslos
und braucht nur offenen Boden. Sie ist eine zweijäh-
rige Wildblume und bildet eine Rosette im 1. Jahr.
Nachtschmetterlinge, Hummeln und Wildbienen flie-
gen auf sie. Die Samen sind im Herbst und Winter
beste Vogelnahrung. Aussaat: Mai bis September vor Ort

Das Echte Seifenkraut (Saponaria officinalis) gedeiht
am besten in der Sonne, auch wenn die Schmetterlinge
erst nachts kommen. Von Juli bis September blüht
die Wildstaude (80 cm) in rosa. Standort: sonnig; an-
spruchslos Ökologie: Für Nachtschmetterlinge Aussaat:
August bis September vor Ort oder in Ansaatschale
(Kaltkeimer)

Vor allem der 2. Jahreshälfte brauchen unsere Insekten
gute Nahrungsspender!

Das steht im Sommer 2020 an

• Die Wiese: Exkursion zum Bachanger und zum Wil-
den Kaiser am 21.06. Mit einer kleinen Gruppe von
14 Personen dürfen wir unsere Exkursion wieder
durchführen. Voraussetzung: Sie müssen sich vorher,
bis spätestens Freitag 16 Uhr, telefonisch anmelden
unter 08152/3990025. Bitte tragen Sie bei der Ver-
anstaltung einen Mund-Nasen-Schutz und nehmen
Sie die eigenen Bestimmungsbücher mit.
Thomas Lenz zeigt Ihnen und Ihren Kindern die
Wiesen im Maisinger Bachanger und am Wilden
Kaiser in Söcking. Treffpunkt: am Wasserwerk -
Maisinger-Schlucht-Straße; Dauer ca. 2 Stunden."

• Für die dritte Auflage der Wasserrahmenrichtli-
nie suchen wir bis zum 30.6. konkrete Vorschlä-
ge für Maßnahmen in unseren größeren Gewäs-
sern (Würm, Maisinger Bach, Lüßbach, Starnberger
See). Der aktuelle Zustand der Gewässer sowie die
Möglichkeit Vorschläge zu machen finden Sie hier.

• Der BUND bittet um Rückmeldungen zu der Um-
setzung des Volksbegehrens Artenvielfalt auf loka-
ler Ebene. Am 1.8. gelten die neuen Regelungen ein
Jahr, und wir wollen Bilanz ziehen. Eine Übersicht
finden Sie hier.

• Ab Mitte Juli gehen die Pflegearbeiten wieder los.
Hierfür suchen wir schon jetzt Helfer*innen, die am
Freitag Nachmittag oder am Wochenende Zeit ha-
ben.

Als Starnberger Ortsgruppe wünschen wir allen gute Ge-
sundheit. Das nächste Ortsgruppentreffen findet voraus-
sichtlich erst wieder im Juli statt (am letzten Mittwoch
des Monats). Einfach mitmachen!

Literatur

Leseempfehlung: Merlin Sheldrake, 2020.
Entangled Life: How fungi make our works, change
our minds, shape our future, Random House, New
York, englische Sprache, 2020.

Dieses Dokument wurde erstellt am Juni 12, 2020 und
15. Juni 2020 zuletzt bearbeitet Quelle der Vorlage htt-
ps://www.overleaf.com/read/xmyythnqhymz.

Veröffentlicht durch die Ortsgruppe Starnberg des BUND Na-
turschutz in Bayern e.V. Herausgeber: Christian Wurzbacher, Am
Laichholz 4, 82319 Starnberg. Diesen Newsletter können Sie über
eine email an cwurzb@gmail.com mit dem Betreff "Newsletter" re-
gelmäßig erhalten (bis zu vier Ausgaben pro Jahr). Diesen Newslet-
ter können sie über eine email mit dem Betreff "Newsletter Aus"
abbestellen. Die Ortsgruppe des BUND Naturschutz in Bayern e.V.
pflegt etwa 30 von rund 200 Biotopen im Bereich Starnbergs.

https://www.lfu.bayern.de/wasser/wrrl/beteiligung_oeffentlichkeit/vorgezogene_oeffentlichkeitsbeteiligung/index.htm
https://www.bund-naturschutz.de/volksbegehren-artenvielfalt-aktueller-stand.html
https://www.overleaf.com/read/xmyythnqhymz
https://www.overleaf.com/read/xmyythnqhymz


Positionspapier Dipl.Ing. Hans-Jochen Iwan

Starnberg, den 25.11.2019
       

Vollzug des Art. 52 Abs. 1 BayNatSchG und des § 63 BNatSchG; Einleitung des 
Verfahrens zur 9. Änderung der Verordnung des Landkreises Starnberg über das 
Landschaftsschutzgebiet „Starnberger See Ost“ im Zusammenhang mit der 
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 7508 „Campus Schorn“ der Stadt Starnberg 
sowie der 53. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Starnberg.

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Ereignisse der letzten Wochen und Monate haben uns den desolaten Zustand unserer
Welt drastisch vor Augen geführt. Dies veranlasst mich zu einem Appell an Politik und 
Wirtschaft, den seit über 70 Jahren beschrittenen Weg der Vernichtung und 
ungebremsten Ausbeutung von Boden und Natur nun endlich, und  im vielleicht letzten 
Augenblick, noch zu verlassen. Das Vorhaben der Stadt Starnberg, das Gewerbegebiet 
„Campus Schorn“ einzurichten, verfolgt leider den bisher eingeschlagenen Weg der 
rücksichtslosen Wirtschaftsförderung konsequent weiter, ohne auch nur den Ansatz eines 
Umdenkens erkennen zu lassen. Allen drei Initiatoren des Verfahrens, der Stadt 
Starnberg, den Grundstücksbesitzern und den Investoren geht es ausschließlich ums 
Geld, welches aus der heimischen Landschaft gehoben werden soll. Ich verweise in 
diesem Zusammenhang auf Art. 160 und 161 der Bayerischen Verfassung.  Als 
langjähriger ehemaliger Leiter des Arbeitskreises „Natur und Landschaft“ der STAgenda 
21, als ehemaliger Vorsitzender der Ortsgruppe Starnberg des Bund Naturschutz, als 
Verfasser des Buches über „Die Starnberger Biotope“ und somit als Kenner der hiesigen 
Landschaft, erlaube ich mir daher zum Vorhaben wie folgt Stellung zu nehmen, und bitte 
Sie der Herausnahme des betroffenen Gebietes aus dem Landschaftsschutz nicht 
zuzustimmen.

Zum Artensterben

Im vorliegenden Fall, Campus Schorn, sehe ich eine eklatante Verletzung des Art. 
141 (1) der Bayerischen Verfassung, weil der Boden durch keine 
Ausgleichsmaßnahme geschützt werden kann, wenn er überbaut ist, weil der Tier- 
und Pflanzenwelt ein weiterer, wichtiger Lebensraum genommen wird und weil die 
Luft durch ein Gewerbegebiet nicht sauberer wird. Außerdem lässt die Planung des
Campus Schorn auch jede gebotene Konsequenz gegenüber dem UN-Bericht zum 
Artensterben, gegenüber dem erfolgreichen Volksbegehren „Rettet die Bienen“, 
und ganz allgemein gegenüber der desolaten Situation unseres Lebensraums  
vermissen. Das ganze Vorhaben gehorcht den alten politischen Denkweisen, die 
Alois Glück so nachdrücklich in Frage stellt (Zitat s. unter Wirtschaft).

Begründung:
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Am 06. Mai 2019 warnte der UN-Biodiversitätsrat vor dem weltweiten Artensterben von 
einem erschreckenden Ausmaß, welches die Menschheit selbst bedroht. Verantwortlich 
dafür ist die menschliche Zivilisation. Der größte Treiber für das Artensterben ist die 
intensive Landnutzung. Bayern ist hierbei führend in der Bundesrepublik. 
Das erfolgreiche Volksbegehren „Rettet die Bienen“ wurde von der Bayerischen 
Staatsregierung übernommen. Die Vermutung liegt nahe, dass dieser 
Meinungsumschwung wesentlich beeinflusst wurde durch den Bericht von Alois Glück als 
Moderator des „Runden Tisch“ zu diesem Volksbegehren am 18. März 2019. Glück nimmt
in seinem Bericht Bezug auf den Art. 141 (1) der Bayerischen Verfassung. Weil dieser 
Artikel von so entscheidender Bedeutung ist, zitiere ich hier:

Art. 141 (1): „Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen ist, auch eingedenk der 
Verantwortung für die kommenden Generationen, der besonderen Fürsorge jedes 
Einzelnen und der staatlichen Gemeinschaft anvertraut. Tiere werden als Lebewesen und
Mitgeschöpfe geachtet und geschützt. Mit Naturgütern ist schonend und sparsam 
umzugehen. Es gehört auch zu den vorrangigen Aufgaben von Staat, Gemeinden und 
Körperschaften des öffentlichen Rechts

Boden, Wasser und Luft als natürliche Lebensgrundlage zu schützen,

eingetretene Schäden möglichst zu beheben oder auszugleichen und auf möglichst
sparsamen Umgang mit Energie zu achten,

die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts zu erhalten und dauerhaft zu 
verbessern,

den Wald, wegen seiner besonderen Bedeutung für den Naturhaushalt zu 
schützen und eingetretene Schäden möglichst zu beheben oder auszugleichen,

die heimischen Tier– und Pflanzenarten und ihre notwendigen Lebensräume sowie
kennzeichnende Orts– und Landschaftsbilder  zu schonen und zu erhalten.“

Zur Landwirtschaft

Der Bau des Campus Schorn, bedeutet, dass 47 ha landwirtschaftliche Fläche, 
abzüglich eines kleinen Stückes Bannwald, der Landwirtschaft entzogen, und in ein
Gewerbegebiet umgewandelt werden. Das schadet den Landwirten und der 
Versorgung mit Lebensmitteln massiv. Es schadet umso mehr, als es sich hierbei 
mit um die besten Böden im Landkreis handelt.

Begründung

Großen Einfluss wird das oben erwähnte Volksbegehren auf die Landwirtschaft haben. 
Sie wird nicht nur gezwungen werden, weniger Dünger und weniger Pestizide 
einzusetzen. Sie wird die Uferrandstreifen aus der intensiven Produktion herausnehmen 
müsse, sie darf kein Grünland mehr umbrechen und sie wird weiteres Land zur 
Vernetzung von geschützten Lebensräumen hergeben müssen. Das sind alles berechtigte
Forderungen des Volksbegehrens, die aber gleichzeitig die bisherige Produktionsweise 
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der Landwirtschaft radikal in Frage stellen. Wie groß das Konfliktpotential wirklich ist, 
zeigte sich besonders deutlich in den Diskussionen der Fachgruppe Offenland zum 
Runden Tisch des Volksbegehrens. Alois Glück fasst zusammen:

 „Für die Diskussion ist vor allem auch die Konkurrenz um Land prägend, was sich 
vor allem auf dem Pachtmarkt und in der Einstellung gegenüber der Ausweisung 
von Flächen für ökologische Ausgleichsmaßnahmen zeigt“. 

Wenn kein Ersatz (z.B. durch den zu erzielenden Preis) geschaffen wird, dann wird die 
Landwirtschaft darunter massiv leiden. Umso wichtiger ist es daher, landwirtschaftliche 
Flächen zu erhalten.

Zum Flächenverbrauch

Der Flächenverbrauch wird, obwohl in Bayern als viel zu hoch erkannt, nicht 
eingeschränkt, sondern noch weiter angetrieben.

Begründung

Die Bunderepublik hat eine Fläche von 357 386 km², Bayern 70550 km² und die Stadt 
Starnberg 61,77 km².
Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, den Flächenverbrauch pro Tag bis 2030 
auf 30 ha im gesamten Bundesgebiet zu begrenzen. Davon entfallen auf Bayern, wenn 
man die Landesflächen vergleicht, 5,9 ha/Tag. Bayern verbraucht im Augenblick 10,0 ha/
Tag. Ministerpräsident Söder hat vor der letzten Wahl verkündet, er wolle den Verbrauch 
in Bayern auf 5,0 ha/Tag begrenzen. Legt man diese Zielmarke zugrunde, dann entfallen 
auf die Stadt Starnberg, wiederum nach Flächenvergleich, 1,6 ha/Jahr. Laut 
Ausgleichsflächenkonzept sind 28.2 ha Eingriffsfläche. Das bedeutet, dass Starnberg 
seinen Anteil am Flächenverbrauch auf  fast 18 Jahre im Voraus in Anspruch nehmen 
würde.
Das Verhalten seitens der Stadtpolitik ist völlig unverständlich. Nicht nur orientiert sich die 
Stadt in keiner Weise an den Zielen der Staatsregierung, nein, sie demonstriert damit 
auch keinerlei Einsicht und macht einfach weiter so, wie es bisher üblich war. Sie geht 
weiter auf jenem Weg, der zu unserem heutigen Desaster geführt hat. Sie lässt jede 
Einsicht in notwendige Veränderungen vermissen. Der UN-Bericht zum Artensterben, in 
dem explizit der Landverbrauch als schlimmste Ursache angeprangert wird, interessiert 
nicht.

Zum Wasserschutz

Das Grundwasservorkommen in der Münchner Schotterebene, nördlich des 
Campus Schorn, wird einer erhöhten Gefährdung ausgesetzt. Das 
Wasserwirtschaftsamt München, als betroffenes Amt, wurde nicht gefragt.

Begründung

Das betroffene Gebiet zwischen Schorn und Oberdill liegt bereits nördlich der Moränen 
und am Beginn der Münchner Schotterebene. Dass dort ein Grundwasserstrom im 
Untergrund Richtung München fließt ist offensichtlich, da sich nur ca. 700 m südlich davon
der Wangener Brunnen befindet und der Brunnen Schorn direkt neben dem geplanten 
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Gewerbegebiet liegt. Beide Brunnen zeigen die Fließrichtung an. Wir halten es daher für 
verhängnisvoll, ein derart großes Gewerbegebiet über diesem Grundwasservorkommen 
zu planen. Verwunderung ruft hervor, dass das WWA München vom bedeutendsten 
Grundwasservorkommen seines Amtsbezirks spricht, das für Starnberg zuständige WWA 
Weilheim sich dazu aber gar nicht äußert. 

Das Wasserwirtschaftsamt München schreibt auf seiner Internetseite (Zitat):

„Das mengenmäßig bedeutendste Grundwasservorkommen in unserem 
Amtsbezirk 

enthält die Münchner Schotterebene mit den angrenzenden Moränengebieten. 
Innerhalb der Münchner Schotterebene besteht auch die 

Grundwasserüberdeckung aus gut durchlässigem Kies. Das bewirkt auf der einen 
Seite eine hohe Grundwasserneubildungsrate, da der Abflussanteil der Niederschläge

ausschließlich dem Grundwasser zugutekommt. Diesem Vorteil steht auf der 
anderen Seite eine generelle Empfindlichkeit im Hinblick auf den Eintrag von 
Schadstoffen entgegen. Bei der nachhaltigen Bewirtschaftung des Vorkommens 
kommt daher dem Grundwasserschutz eine besondere Bedeutung zu“. 

Es stellt sich daher die Frage, ob es überhaupt möglich ist, das Regenwasser aus einem 
Gewerbegebiet hier zu versickern. Eine Stellungnahme beider betroffenen Wasserwirt- 
schaftsämter haben wir bisher zu diesem Thema nicht gesehen.

Wie wichtig dieses Grundwasservorkommen noch werden kann, geht aus einem 
Zeitungsbericht des Münchner Merkur vom 13.11.18 hervor. Demnach soll Neuried 
künftig, auf Wunsch des Landkreises Garmisch, von der Münchner Wasserversorgung 
aus dem Loisachtal abgehängt werden. Grund ist der Bevölkerungszuzug nach München 
und die Weigerung der Gemeinden Farchant und Oberau im Loisachtal, sich ihre 
Ortsentwicklung durch die Ausweitung von Wasserschutzgebieten einschränken zu 
lassen. Dasselbe gilt für das Würmtal. 
Zudem ist der Standort Schorn umgeben von Wasserschutzzonen der angrenzenden 
Gemeinden und auch der Stadt Starnberg selbst.

Abwasser  

Der Bau des Campus Schorn beschleunigt enorm den totalen Baustop um den 
ganzen Starnberger See herum.

Begründung

Nach derzeitiger Schätzung werden in Schorn ca. 3000 Arbeitsplätze entstehen. Nach 
Expertenaussagen können es aber auch leicht doppelt so viele sein. Das bedeutet, dass 
Abwassereinheiten für mindestens 6000 Einwohnergleichwerte (genaue Zahlen liegen 
nicht vor) zur Verfügung stehen müssen (eher 10 000). Die Starnberger Kläranlage ist für 
100 000 Einwohnergleichwerte ausgelegt. 64 000 EWG sind schon verbraucht. Es stehen 
also allen Seeufergemeinden noch 36 000 EWG zur Verfügung. Künftig werden dies also 
weniger als 30 000 EWG sein.
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Arbeitsplätze

Es erscheint unnötig, ja sogar schädlich, weitere Arbeitsplätze zu schaffen. Es wird
darauf hingewiesen, dass die Investoren damit werben, ein technologisch extrem 
hochwertiges Gewerbegebiet schaffen zu wollen. Es erklärt sich daher von selbst, 
dass die 2,3 % schwer vermittelbaren Arbeitslosen, die es bei uns noch gibt, dort 
nicht unterkommen werden.

Begründung

Von politischer Seite wird seit Jahrzehnten mit „Arbeitsplätzen“ argumentiert, wenn es 
darum geht, Gewerbegebiete durchzusetzen. Dies war sicher lange Jahre richtig. Die 
Arbeitslosenquote im Landkreis ist heute aber eine der niedrigsten der Bundesrepublik, 
sie liegt derzeit bei 2,3 %. Seit Jahren schon klagt die Wirtschaft darüber, dass ihr 
Fachkräfte fehlen. Diese Klage haben als Auslöser vermutlich den irrigen Gedanken, die 
Wirtschaft dürfe, ja müsse ständig weiterwachsen. Und die Politik müsse dafür sorgen, 
dass dies möglich ist. Angefeuert wird dieses Argument von der Geldindustrie, von 
Beratern und Planern und anderen Profiteuren, denen es allen nur um den eigenen 
Gewinn geht und in keiner Weise um den Erhalt unserer Landschaft. Diese Einstellung 
hat zu dem derzeitigen Desaster geführt, dass wir um unseren Lebensraum fürchten 
müssen. Wenn Fachkräfte aus dem Ausland geholt werden müssen, dann heißt das auch,
dass bei uns keine solchen Fachkräfte vorhanden sind. Dann braucht man dafür auch gar
keine Arbeitsplätze. Das Argument, Arbeitsplätze zu schaffen, ist der bisher immer 
funktionierende Türöffner für das Versilbern von Bodenwert.  Das aber nützt in der 
heutigen Situation alleine den Eigentümern der Wirtschaft, den Shareholdern, den 
Aktionären und den Besitzern des Bodens, und trägt auf diese Weise weiter zur 
Ungleichverteilung des Vermögens in Deutschland bei. 
 

Neubürger und die Folgen für die Infrastruktur

Es gibt sehr hohen Klärungsbedarf hinsichtlich der auf die Stadt Starnberg 
zukommenden Kosten. Eine abschätzende Ermittlung der Kosten wurde nicht 
vorgenommen. Eine vernünftige Stellungnahme zu diesem wichtigen Thema ist 
nicht möglich. Der Campus Schorn erzeugt ein hohes Verdrängungspotenzial auf 
die heimische Bevölkerung.

Begründung

Es ist unbekannt, was in dem Vertrag steht, den die Stadt Starnberg mit den Investoren 
eingegangen ist. Insofern kann dazu auch nicht Stellung bezogen werden. Aber 
unabhängig davon, ob nun der Investor die gesamte Infrastruktur für das Gewerbegebiet 
herstellt und auch bezahlt, oder ob das die Stadt Starnberg bezahlen muss, wird die Stadt
auf jeden Fall die Folgekosten übernehmen müssen, also Straßenbau, 
Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Regenwasserversickerung, Stromanschluss, 
Gasleitungen, Medienkabel, Feuerwehr. Das alles muss im Voraus geplant, hergestellt 
und bezahlt werden. Aufschlussreich wäre, einmal zu wissen, wie lange es dauert, bis 
alles eingerichtet ist und was es kostet, einschließlich der Zinsen für die aufzunehmenden
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Kredite, und einschließlich des Unterhalts der Infrastruktur. Dass der Starnberger Stadtrat 
dies gar nichts wissen will, und den dahingehenden Antrag der Grünen mit 20:3 Stimmen 
ablehnte, spricht Bände.
Es werden im „Campus Schorn“ ca. 3000 Menschen arbeiten, oder auch doppelt so viele, 
was möglich wäre. Die Regierung von Oberbayern forderte noch 2012, dass die Stadt 
sich an das Harmonisierungsgebot (Vorbereitende Untersuchungen S. 6) hält, was nur 
recht und billig gewesen wäre. Das ist hinfällig, weil das Harmonisierungsgebot 2013 aus 
dem Landesentwicklungsprogramm gestrichen wurde. Trotzdem werden die meisten 
Menschen, die im Campus Schorn einst arbeiten werden, bei uns eine Wohnung suchen. 
Die gibt es schon jetzt nicht. Wenn das aber alles höchstwertige Arbeitsplätze sein sollen, 
wie die Investoren aussagen, dann verdienen die Menschen dort auch gut und könnten 
sich in Starnberg eine Wohnung leisten. Das bedeutet, dass der Bau des Campus Schorn
den Druck auf die heimische Bevölkerung erhöht und zu einem starken 
Verdrängungseffekt führt.
Hier liegt hoher Klärungsbedarf vor. Um einmal einen Anhalt zu haben, in welchen 
Größenordnungen sich alles abspielen wird, sei folgendes Beispiel aufgezeigt: Geht man 
davon aus, dass vielleicht die Hälfte aller dort Beschäftigten, das sind 1500 Personen, 
eine Wohnung in Starnberg suchen, dann hat dies Folgen. Mit dem Faktor 2,1 erhält man 
die Zahl der Neubürger: 1500 x 2,1 =  3150 Neubürger, die in der Nähe wohnen wollen. 
Neubürger haben Kinder, sagen wir, von den Neubürgern sind 25% Kinder, das wären 
788 Kinder.  Ungefähr 20 % davon im Kindergarten- und Kita-Alter. Das sind 158 Kita- 
und Kindergartenplätze. Der Rest sind Schulplätze = 610 Schulplätze. Benötigt werden 
also mindestens ein neuer Kindergarten und eine neue Schule. Und weiter werden für die 
Neubürger Wohnungen benötigt. Wenn man den Faktor 2,5 Personen je Wohnung 
ansetzt, dann werden 3150/2,5 = 1260 Wohnungen in der Nähe benötigt. 
Also müssten entweder 1260 Wohnungen in Starnberg neu gebaut werden, oder 1260 
vorhandene Wohnungen müssten geräumt werden.

 
Wirtschaft

Die Wirtschaft im derzeitigen überhitzten Modus zerstört unser Land, da sie nicht 
nachhaltig arbeitet. Es muss daher Nachhaltigkeit erzeugt werden. Das Überbauen 
von 28,2 ha Land ist nicht nachhaltig. Andere gesellschaftliche Belange müssen 
Vorrang vor der Wirtschaft erhalten. 

Begründung

Massive Kritik äußert der UN-Bericht am Wirtschaften der Menschheit. Zitat: 
 

„Wir sind auf einem zutiefst nicht nachhaltigen Entwicklungspfad“.

Und auch Alois Glück als Moderator am Runden Tisch zum Volksbegehren „Rettet die 
Bienen“ greift dieses Thema auf, wenn er schreibt: Zitat:

„Die Fortschreibung einer Entwicklung, die die natürlichen Lebensgrundlagen 
anhaltend schädigt, ist kein Fortschritt! Damit muss manches in Frage gestellt 
werden, was wir bislang als Fortschritt definiert haben, was wir bislang unter der 
Devise “immer höher – immer schneller – immer weiter“ als Priorität gesehen 
haben“.
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In Deutschland wurde über mindestens 70 Jahren hinweg von Seiten der Politik alles 
unternommen, um die Wirtschaft zu fördern. Die Wirtschaft selbst hat Mantra-artig vom 
notwendigen Wachstum geredet. Entscheidungen der Kommunen und Körperschaften 
wurde im Zweifelsfalle immer pro Wirtschaft getroffen. Die Folgen davon sehen wir jetzt 
überdeutlich. Die reine Marktwirtschaft zerstört unser Land.

Investor, Wertschöpfung

Unsere Landschaft hat nicht den Zweck, einem fremden Investor zur 
Wertschöpfung zu dienen. Sie soll vielmehr zur Versorgung und Erholung der 
Bevölkerung genutzt werden und diesen Zwecken muss Vorrang eingeräumt 
werden. 

Begründung

Ein Investor ist jemand, der entweder selber viel Geld hat oder von reichen Leuten Geld 
eingesammelt hat, und dieses anlegen muss, um daraus noch mehr Geld zu machen.
Rücksicht zu nehmen auf Natur und Umwelt gehört nicht zu den üblichen 
Verhaltensweisen von Investoren. Auch gesellschaftliche Belange oder übergeordnete 
kommunale Bedürfnisse interessieren nicht. 
Am schönsten für einen Investor ist natürlich der Glücksfall, wie in Schorn, wenn er als 
Planungsbegünstigter gleichzeitig mit der Bauleitplanung beauftragt wird, und womöglich 
die Umweltverträglichkeitsprüfung selbständig durchführen darf. Was wird da noch von 
der öffentlichen Hand gesteuert?  

Landschaft

Die Zerstörung der Landschaft ist nicht ausreichend gewürdigt. Sie kann gar nicht 
ausreichend gewürdigt werden. Der Forstenrieder Park wird geschädigt.
Ein Gewerbegebiet an dieser Stelle würde diese Landschaft ganz einfach 
vernichten. Sie wäre nicht mehr da. Stattdessen hätten wir breite geteerte Straßen 
und Bürgersteige zwischen gewerblich genutzten Gebäuden, die mit Sicherheit 
nicht klein ausfallen werden. Erholung, Reiten und Spazierengehen ist unmöglich. 
Wir verweisen hier nochmals ausdrücklich auf Art. 141 (1). Die Forderungen des 
Regionalplanes der Region 14 werden nicht eingehalten. Das Leitbild der 
STAgenda 21 wird übergangen.

Begründung

Das Gebiet befindet sich direkt am Rande des Forstenrieder Parks. Es ist heute 
landwirtschaftlich genutzt. Es gibt große Ackerflächen, aber auch – in geringerem 
Ausmaß – Grünland. Zwei Waldstücke, davon eines als Bannwald ausgewiesen, einzelne 
Baumgruppen, entlang eines nicht befestigten Feldweges eine Allee, bestehend aus 
eindrucksvollen alten Bäumen mit heckenförmigem Unterwuchs, lockern das 
Landschaftsbild auf. Es ist eine, für unser Gebiet typische, landwirtschaftliche Gegend.
Die Schädigung der Landschaft tritt schon alleine (und völlig unabhängig von allen gut 
gemeinten Ausgleichsmaßnehmen) durch den  Bau des Gewerbegebietes ein. Denn wo 
künftig ein Gewerbegebiet ist, ist keine Landschaft mehr. Da hilft es auch nicht, 
Ausgleichsflächen einzurichten, denn diese vermehren nicht die Flächen.
Eine besondere Schädigung dürfte der Waldrand des Forstenrieder Parks erfahren, selbst
wenn ein Streifen von der Höhe der Gebäude zum Waldrand freigehalten wird. Ein 
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